
 

Beratungsvorlage:  der öffentlichen ORW-Sitzung TOP  am      
  der öffentlichen ORE-Sitzung  TOP  am       
  der öffentlichen BA-Sitzung   TOP  am       
  der öffentlichen GR-Sitzung  TOP 6.9 am 23.05.2023 
 
TOP:  
 
Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen und Jugendschöffen (m/w/d) für die Geschäftsjahre 
2024 bis 2028 
 
 
Sachverhalt:  
 
Nach der "Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums, des Innenministeriums und des 
Sozialministeriums über die Vorbereitung und die Durchführung der Wahl der Schöffen und 
Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 (VwV Schöffen) " (Anlage 1) hat die Gemeinde 
entsprechende Vorschlagslisten aufzustellen. 
 
In Anlehnung an die Einwohnerzahl hat die Gemeinde 7 Schöffen sowie 3 - 4 Jugendschöffen (für ca. 
1.300 Einwohner eine Person was bei 4.581  Einwohnern 3,52 Personen ergäbe) vorzuschlagen.  
 
Entsprechend dem Wunsch des Gemeinderates in der Sitzung vom 18. April 2000 wurde das (Jugend-) 
Schöffenamt in den Mitteilungsblättern der Gemeinde am 20. und 27. April 2023 ausgeschrieben (Anlage 
2).  
 
Die Kandidaten für das Schöffen und Jugendschöffenamt können Sie den Anlagen 3 und 4 entnehmen. 
Da sich für das Jugendschöffenamt nur 4 Personen beworben haben und 4 Personen durch den 
Gemeinderat vorzuschlagen sind bzw. sich die Bewerberinnen und Bewerber hierfür gleichzeitig alle auch 
für das Schöffenamt beworben haben, empfiehlt die Verwaltung, zuerst die Jugendschöffen und danach 
die Schöffen zu wählen.  
 
Der Gemeinderat hat bei der Auswahl insbesondere folgende Vorgaben zu beachten: 
 

- Die Vorschlagslisten sollen alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer 
Stellung angemessen berücksichtigen. Weitere Anforderungen: Unparteilichkeit, Selbständigkeit, 
Urteilsvermögen, geistige Beweglichkeit und körperliche Eignung (vgl. Ziffer 2.2 der o.g. Verwaltungs-
vorschrift). 

 

- Die für das Jugendschöffenamt vorgeschlagenen Personen sollen zudem erzieherisch befähigt und in 
der Jugenderziehung erfahren sein (vgl. Ziffer 7.2 letzter Satz der o.g. Verwaltungsvorschrift). 

 

Sollten von Seiten des Gemeinderates weitere Vorschläge eingebracht werden, so wird dringend darum 
gebeten, die Vorgeschlagenen im Vorfeld um ihr Einverständnis zu bitten (vgl. u.a. Ziffer 2.6 der o.g. 
Verwaltungsvorschrift).  
 

Als nicht öffentliche ergänzende Beratungsunterlage haben wir die Formulare mit den Motivationsgründen 
der Bewerberinnen und Bewerber beigefügt. 
 

Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) gelten die Vorschriften zur Befangenheit nicht für 
Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.  
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat wählt (gemäß § 37 Abs. 7 Gemeindeordnung) mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Gemeinderatsmitglieder (bei ... anwesenden Gemeinderatsmitgliedern mindestens ...), 
mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Gemeinderatsmitglieder (7) - vgl. Ziffer 2.6 Abs. 4 
der o.g. Verwaltungsvorschrift - folgende Personen zwecks Aufnahme in die Vorschlagsliste: 
 
I.  Als Jugendschöffen: Aufgrund der Bewerberlage (4 Kandidatinnen auf 4 vorzuschlagende Positionen) 
beschließt der Gemeinderat einstimmig bei … Enthaltungen, dass offen gewählt wird.  Bei offener Wahl 
werden entsprechend der Beratungsvorlage vorgeschlagen: …………………………………………… 
 
II. Als Schöffen werden vorgeschlagen: …………………………………………………………………………… 
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